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Festsetzungen gemafl § 9 BauGB und Art. 81 BayBO

A. Zeichnerische Festsetzungen

A.1.1 Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gemal § 9 Abs. 5 Nr. 7 BauGB

A.2 Gewerbegebiet gemal § 8 BauNVO 1990 i.V.m. § 1 Abs. 5,6 und 7
BauNVO

Zulassig sind folgende Vorhaben gemalf § 8 Abs. 2 BauNVO 1990:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche
Betriebe,

- Geschafts-, Bliro- und Verwaltungsgebaude

Unzulassig sind folgende Vorhaben gemafl § 8 Abs. 2 BauNVO 1990:
- Tankstellen
- Anlagen fir sportliche Zwecke

Alle Ausnahmen gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 1990 sind unzulassig.
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Private StralRenverkehrsflachen § 9 Abs. 1 Nr. 11

Private Grinfliche gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB (darf nicht
fuir die Berechnung der Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl
angesetzt werden).

Baugrenzen gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Offene Bauweise

Grundflachenzahl gemaf § 19 BauNVO 1990 max. 0,8 zuldssig

Grundflachenzahl gemaf § 19 BauNVO 1990 max. 0,4 zuldssig

A.10 Geschol¥flachenzahl geman § 20 BauNVO 1990 max. 0,8 zulassig

A1

A.12

AA13

Baumassenzahl gemal § 21 BauNVO 1990 maximal 5,0 zulassig.

Gebaudehéhe maximal 10,00 m zulassig, Uber OK des
natirlichen vorhandenen Gelandes gemessen am tiefsten
Punkt des Geldndes am Gebaude.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO 1990)

A.14 Umgrenzung von Flachen die von einer Bebauung freizuhalten sind

(Anbauverbotszone)

A.15 Umgrenzung von Flachen mit Nutzungsbeschrankungen

(Anbaubeschrankungszone)
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B. Textliche Festsetzungen

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

Dachgestaltung

Dachneigung 0° bis 48°

Farbspektrum Rot, Rotbraun, Anthrazit.

Zusatzlich sind auch Dachbegriinungen zulassig.
Energienutzung auf Dachflachen:

Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen sind zuldssig.

Gebaudegestaltung

Die Gebaude sind in gedeckten (Erd-) Farben auszufiihren oder alternativ mit
geeigneten Kletterpflanzen zu begriinen.

Gebaudehdhe
Es ist eine Gebaudehdhe von maximal 10,00 m zuldssig, gemessen iber OK des
naturlichen vorhandenen Gelandes am tiefsten Punkt des Gelandes am Gebaude.

Abstandsflachen

Die Abstandsflachen sind gemaR Art. 6 BayBO einzuhalten.

Parkplatze gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die erforderlichen Parkplatze fir Betriebspersonal, Firmen- und
Kundenfahrzeuge sind auf dem jeweiligen Grundstiick nachzuweisen.
Die bendtigten Stellplatze sind auch aulierhalb der Baugrenzen zulassig.

Bdschungen und Geléandeveranderungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auffillungen sind bis zu einer H6he von 1,50 m Gber dem naturlich
vorhandenen Gelande zulassig.

Abgrabungen unter die natirlich vorhandene Geldndeebene sind bis zu einer
Tiefe von max. 2,50 m nur im Bereich des GE-b Gebietes zulassig.

Im Bereich des GE-Gebietes ist nur der Abtrag des Mutterbodens zulassig.
Bdschungen durch Gelandeveranderungen dirfen nicht steiler als in einem
Neigungsverhaltnis von 1:2 angelegt werden.

Einfriedungen
Die Einfriedung ist mit einer Hohe von max. 2,00 m tber OK des natirlich

vorhandenen Gelandes zulassig. Die Einfriedungen sind in einem Abstand von
mind. 0,50 m zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen bzw. Flurwegen
(FI.Nr. 899, 852, 912, 906) zu errichten. Einfriedungen sind mit heimischen,
autochthonen Strauchern einzugriinen.

C. Grlnordnerische Festsetzungen

Grinordnerische MalRnahmen auf privaten Flachen

C.1 Private Grinflache

C.5

C.2 Bestehende und zu erhaltende Baume*

C.3 Bestehende und zu erhaltende Hecken

* Hinweis: Baumstandorte sind nicht eingemessen.

Private Grinflachen (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Die festgesetzten Griinflachen sind von baulichen Anlagen (aufRer Einfriedungen) und
von Versiegelung freizuhalten.

C.5.1 Pflanzgebote (§ 9 Abs.1 Nr.25 BauGB)

. Erhalt Streuobstbaume / Laubbaume

Zu erhaltende Streuobstbaume / Laubbaume (gemaR Plandarstellung)
sind fachgerecht zu sichern und vor Beeintrachtigungen zu schitzen.

. Erhalt Heckenpflanzung
Die zu erhaltenden Hecken (gemaR Plandarstellung) sind
fachgerecht zu sichern und vor Beeintrachtigungen zu schutzen.

. Baumpflanzung ohne Standortvorgabe
Es sind je 300 m? neu versiegelter Flache heimische und
standortgerechte Laub- oder Obstbaumhochstamme zu pflanzen
(Mindestqualitat H. 3xv. 14-16).

. Randeingrinung
Auf der privaten Grinflache ist eine artenreiche Randeingriinung durch
heimische und standortgerechte Gehdlzpflanzungen (mind. 50%
Blihgehdélzanteil) durchzufiihren und zwar mit einer inhomogenen
Pflanzdichte, d.h. einreihige und zweireihige Pflanzungen. Stark
wurzelauslauferbildende Gehdlze sind unzulassig.

C.5.2 Weitere griinordnerische MaRnahmen:

. Festsetzungen fir Stellplatze:
Die Stellplatze und Wege, die nicht von schweren LKW befahren werden,
sind in versickerungsfahiger Bauweise anzulegen
(z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decke
u.a.).
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C.6  Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

c.7

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ausgleichsflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird fir die dargestellte Teilflache des Grundtiickes
FI.Nr. 832 mit einer Groé3e von mind. 0,33 ha folgendes festgesetzt:

Umgrenzung von Flachen oder Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Entwicklung:

1.

Schritt: Kurz- bis mittelfristig herstellbare Biotop- und Nutzungstypen: junge
Obstwiese bzw. in einer Teilflache extensiv gepflegtes Grinland

2. Schritt: Langfristig herstellbare Biotop- und Nutzungstypen: Obstwiese bzw. in
einer Teilflache extensiv gepflegtes Griinland
MaRnahmen:

Anlage einer Wiesenflache; Bepflanzung mit einheimischem Saatgut
(autochthonem Pflanzgut), davon ca. 1.330 m? als Griinland im nérdlichen
Bereich herstellen und extensiv pflegen (fir Bodenbriter: Schnitt ab dem
15.07. zulassig)

Anpflanzung von Obstbdumen (Hochstamm) (Mindestqualitat H. 3xv. 14-16),
Rasterpflanzung von etwa 10 x 10 m auf einer Flache von ca. 2.000 m?
Extensive Pflege der gesamten Flache

- jahrlicher Erziehungsschnitt der Obstbaume in den ersten 5 Jahren, danach
einen Schnitt alle 10 Jahre

- ein- bis zweischirige Mahd

Es gilt ein ganzjahriger Verzicht auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
und Herbiziden auf der gesamten Ausgleichsflache. Ausnahmen kénnen von
der unteren Naturschutzbehérde zugelassen werden.

Cc.8 Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

C.8.1 Vermeidungsmalnahmen

C.8.1.1 Baufeldbeschrankung
- Der Versiegelungsgrad ist auf das nutzungsbedingte Mindestmal} zu
beschranken.
- Das Baufeld ist auf die technisch unbedingt erforderliche Flache zu
beschranken. Baustelleneinrichtung und Lagerflachen sind nur innerhalb
des Geltungsbereichs anzulegen.

C.8.1.2 Erhalt bestehender 6kologisch bedeutender Strukturen
- Streuobstbaume, die zum Erhalt festgesetzt sind, sind fachgerecht zu
sichern und vor Beschadigungen zu schitzen.
- (Baum-) Hecken- und Feldgeholzstrukturen sind zu erhalten, fachgerecht
zu sichern und vor Beschadigungen zu schitzen.
- Die sudliche Bdschung entlang der vorhandenen Bebauung ist zu
erhalten.

C.8.1.3 Gehdlzrodung / Beseitigung der Vegetation

- Rodungsarbeiten an potentiellen Nist- und Quartierbdumen sind nur im
Oktober aulerhalb der Wochenstubenzeit der Flederm&use und
aullerhalb der Brutzeit der Vogel unter Anwesenheit eines
Fledermausexperten zulassig.

Alternativ sind die Lebensstatten durch fachkundige Personen zu
verschlieen. Eine Rodung ist dann bis Ende Februar zuldssig.

- Entfernen der sonstigen Geholze und Vegetation ist zwischen Oktober
und Ende Februar auBerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit der Vogel
zulassig, jedoch zeitnah zum Baubeginn. Eine Schwarzbrache ist bis
Baubeginn zu erhalten.

- Fir das Entfernen der Vegetation zu anderen Zeiten ist eine
gutachterliche Kontrolle erforderlich, die eine Belegung durch briitende
Vogelarten ausschlief3t.

C.8.14 Baufeldraumung
- Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des
Oberbodens muss sichergestellt sein, dass keine aktiv genutzten
Feldhamsterbaue oder aktuelle Bruten von Feldvégeln auf der Flache
vorhanden sind.

C.8.1.5 Archéologische Untersuchungen
- Ist ein Oberbodenabtrag im Zuge archéologischer Untersuchungen
erforderlich, ist dieser erst zulassig, wenn keine aktiv genutzten
Feldhamsterbaue oder Vogelbruten von Bodenbriitern auf der Flache
vorhanden sind.

C.8.1.6 Bauliche Vermeidungsmaflnahme:

- Nachtliche Baumallinahmen sind unzulassig.

- Gebaudegestaltung: Die Verwendung spiegelnder Materialien an der
Auflenfassade und auf Dachern ist unzuléssig.

- Im Auflenbereich sind insektenfreundliche Lampen und Leuchtkérper zu
verwenden und eine Abstrahlung nach oben zu vermeiden.

- Anbauten an bestehende Gebaude dirfen nur au3erhalb der Brut- und
Aufzuchtszeit der Vogel (zwischen Oktober und Ende Februar) errichtet
werden.

C.8.2 Kompensatorische Mallhahmen zum Ausgleich des Verlusts von Lebensstétten
und Quartieren

Aufhangen von Nist- und Fledermauskasten:

- Einzelne Streuobstbadume werden im Plangebiet erhalten. Durch die
Entnahme der Ubrigen Streuobstbdume wurden, sich als potentielle
Lebensstatten entwickelnde Baumhdohlen sowie Méglichkeiten zur
Anlage von Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Freibrutern, zerstort.
Deshalb sind Brutméglichkeiten fir H6hlen- und Freibriter zu installieren.
Es werden etwa 5 bis 10 Nisthéhlen fir Héhlenbriter und 3 bis 5 fir
Halbhohlenbriter bendétigt.

- Auch der Verlust von, sich als potentielle Lebensstatten entwickelnden,
Baumhohlen fiir Fledermausarten ist durch die Installation von speziellen
Fledermauskasten (z. B. 2FN, 1FF der Fa. Schwegler oder vergleichbare
Modelle), etwa 8 bis 12 Stiick, auszugleichen. Eine Mischung der
Kastentypen (rund und flacheckig) ist zu berlicksichtigen. Die Kasten
sollten in einer Hohe von ca. 3 m aufgehangt werden, der Einflugbereich
muss dauerhaft frei von Asten bleiben. Die Fledermauskésten sind an
Streuobstwiesen mit bevorzugt altem Baumbestand zu errichten.

- Die Kasten sind instand zu halten und fachgerecht zu pflegen.

C.8.3 Aufwertungsmalnahmen:

- Im stdlichen Bereich der Ausgleichsflache (Private Griinflache) innerhalb
des Plangebietes ist ein Lesesteinhaufen sowie ein kleiner Sandbereich
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Diese Malinahme bietet
verschiedenen Tierarten Unterschlupfmdglichkeiten.

i /) Ausgleichsflache M = 1 : 2000
P y A 525 | N

D. Hinweise

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.7.1

D.7.2

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13
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D.15

D.16

D.17

D.18

D.19

Denkmalschutz

Sollten bei den ErschlieRungs- und Bauarbeiten im GE-Gebiet archadologische Funde
(bewegliche Baudenkmale) wie Scherben, Knochen, auffallige Haufungen von Steinen, dunkle
Erdverfarbungen o0.4. auftreten, sind die Zufallsfunde an der Fundstelle zu belassen und
unverziglich an das Bayer. Landesamt fir Denkmalpflege zu melden (Art. 8 Abs. 1 DSchG).

Beim Auffinden von Bodendenkmalern ist der Fundort unverandert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 DSchG).

Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG ist fir den Bereich des GE-b Gebietes
erforderlich. Sollten archdologische MalRnahmen erforderlich werden, sind diese fachgerecht
durchzuflhren.

o0—— o Bestehende Grundstuicksgrenze
906 Flurnummer

Bestehendes Haupt- bzw. Nebengebaude
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Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
K = Kanal, W = Wasser, S = Strom

unterirdisch, hier bestehende Schmutzwasser, Regenwasser,
Wasserleitung und Stromleitung

O—9

oberirdisch, hier bestehende 20 kV Freileitung

Entwasserungsplanung

Die Entwasserungsplanungen der Privatgrundstiicke sind im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens der Gemeinde Bergtheim zur Prifung zu libergeben, um so
die Einhaltung der entwasserungstechnischen Vorschriften berwachen zu kénnen.

Schmutzwasserableitung

Betriebe die einen hoheren Schmutzwasserausstol® verursachen, miissen eine
entsprechende Ruckhaltung fir das Schmutzwasser vorsehen. In solchen Fallen ist eine
Einzelfallpriifung im Rahmen der Baugenehmigung erforderlich.

Erschlieflung
Samtliche Versorgungsleitungen mussen unterirdisch verlegt werden.

Auf bestehende Leitungen ist Riicksicht zu nehmen und die zugehdrigen
Sicherheitshinweise zu beachten. In den Unterlagen zur Baugenehmigung ist
der Energie- bzw. Leistungsbedarf darzulegen. Sollte dieser erhéht sein, ist
eine zusatzliche Trafostation nétig.

Regenauffangbehalter

Es wird angeregt das anfallende Regenwasser in Regenauffangbehélter einzuleiten, um
das so gesammelte Regenwasser zur Pflege und Erhaltung der Griinanlagen, als auch zu
Reinigungsarbeiten zu nutzen. Der Notiberlauf dieser Behalter darf an den
Mischwasserkanal angeschlossen werden.

Landwirtschaftliche Emissionen

Der Randbereich des Bebauungsplanes grenzt an landwirtschaftlich bewirtschaftete Flachen
an. Durch die Bewirtschaftung bedingt ist mit periodischen Emissionen durch Diingung,
Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung oder Ernte zu rechnen.

Diese Beeintrachtigungen sind jedoch als fiir ein Gewerbegebiet im [andlichen Bereich typisch
zu bezeichnen und hinzunehmen, zumal die Dauer der jeweiligen Beeintrachtigungen zeitlich
begrenzt ist.

Immissionsschutz

- Das Schalltechnische Gutachten der Auktor Ingenieur GmbH vom 05.11.2015 zum
Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Schwanfelder Stralle“, Bergtheim-Opferbaum ist Bestandteil
des Bebauungsplans (Anlage 3).

- Bei Bauvorhaben innerhalb der GE-Flache sind die Vorgaben des Schalltechnischen
Gutachtens zu berticksichtigen.

- Die zu erwartenden Larmemissionen des ndérdlichen Teilgebiets wurden bei der
Berechnung nicht mit einbezogen. Deshalb ist der schalltechnische Nachweis der
Vertraglichkeit der dortigen Bebauung (sofern nicht nur Betriebsinhaberwohnungen
vorgesehen sind) mit den umliegenden Immissionsorten, unter Berlicksichtigung der
Vorbelastung, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens
nach Erfordernis zu erbringen.

- Bei Erweiterung des Friedhofes sind die Aufenthaltsbereiche mit einem Abstand von mind.
3 m zur 8stlichen Grundstliicksgrenze der im Flachennutzungsplan dargestellten
Erweiterungsflache des Friedhofes anzulegen (s. Anlage 3 Schalltechnisches Gutachten

vom 05.11.2015).

- Die Abwendung des StraRenlarms geht zu Lasten des Bauherren.

Schutz von Oberboden

Vor Beginn der baulichen Arbeiten auf dem Grundstiick ist der Oberboden abzutragen,
seitlich zu lagern und nach Abschluss der BaumaRRnahme wieder einzubauen. Der Ubrige
Mutterboden darf nur an Landwirte zur Bodenverbesserung abgegeben werden, die
Auffillungshéhe ist auf 20 cm begrenzt.

Miillentsorgung
Die Milltonnen sind an der StraRe "Am Stdckig" bereitzustellen.

MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(vorgezogene AusgleichsmalRnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)

Aktiv genutzte Feldhamsterbaue innerhalb des Plangebietes wurden nicht nachgewiesen
(Fachgutachten Umweltbiro Fabion, 02.06.2016).

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen fiir den Feldhamster sind bei gleichbleibender
Nutzung, intensiver Pflege oder durch das Herstellen und Halten einer Schwarzbrache bis
Baubeginn nicht erforderlich.

Pflege der Ortsrandeingriinung
Die Gehdélzpflanzung ist bei Bedarf ausreichend und tiefgriindig zu wassern.

Pflanzabstande zu Nachbargrundstiicken
Es sind die Abstande gemaf Art. 47 AGBGB einzuhalten.

Pflanz- und Gestaltungsmaflnahmen
Die festgesetzten Pflanz- und GestaltungsmaRnahmen sind zeitgleich zum Eingriff zu
erbringen.

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.04.2015 die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.04.2015 ortstiblich bekannt
gemacht.

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1
BauGB mit ¢ffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf
des Bebauungsplanes in der Fassung vom 05.11.2015 hat in der Zeit
vom 21.12.2015 bis 22.01.2016 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemafR § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 05.11.2015 hat in der Zeit vom
21.12.2015 bis 22.01.2016 stattgefunden.

4, Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
03.05.2016 wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.05.2016 bis
15.06.2016 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
03.05.2016 wurde mit der Begriindung und weiteren Anlagen
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in

der Zeit vom 11.05.2016 bis 15.06.2016 6ffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Bergtheim hat mit Beschluss des Gemeinderates
vom 19.07.2016 den Bebauungsplan gemaf § 10 Abs. 1 BauGB in
der Fassung vom 19.07.2016 als Satzung beschlossen.

7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am
20.07.2016 gemafl § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit rechtskraftig.

Verfahrensvermerke zur 1.Anderung

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.01.2026 die
den Beschluss zur 1.Anderung beschlossen.

Der Anderungsbeschluss wurde am .................. ortsuiblich bekannt
gemacht.

2. Die Gemeinde Bergtheim hat mit Beschluss des Gemeinderates
VOM .....ooeenee den Vorentwurf der 1.Anderung des Bebauungsplan in der
Fassung vom .........cccccoeue gebilligt und die Auslegung beschlossen.

3. Die offentliche Auslegung wurde am ........................ ortsublich
bekannt gemacht.

4. Der den Vorentwurf der 1.Anderung des Bebauungsplan wurde
mit Begriindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis
................. offentlich ausgelegt.

Parallel erfolgte die Anhérung der Trager Offentlicher Belange.

5. Uber alle eingegangenen Stellungnahmen wurde in der Gemeinde-
ratssitzung am ............... Beschluss gefasst.

6. Die Gemeinde Bergtheim hat mit Beschluss des Gemeinderates
VOM ..oovvvnnnnnn. den Entwurf des Bebauungsplanes gemaf § 10 BauGB in
der Fassung vom ................ als Satzung beschlossen.

7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am
.................. gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortstiiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit rechtskraftig.

Bergtheim, den ...
Schlier, 1. Burgermeister (Siegel)

Gemeinde: Bergtheim
Ortsteil: Opferbaum
Kreis: Wirzburg

Bebauungs- und Grunordnungsplan
fur das Gewerbegebiet
"Schwanfelder Stralie"

1. Anderung

07.01.2026

Datum:
nachrichtlich
geandert:




	260107_Ziegler_ÄNDERUNG BP_ PLAN

